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Abkürzungsverzeichnis

AA-Satz 
Datei-Vorsatz

AG 
Antragsgegner/in

AGGSCHZ 
Antragsgegner-Geschäftszeichen

AN 
Abgabenachricht

AS 
Antragsteller/in

ASGSCHZ 
Antragsteller-Geschäftszeichen

ASKEZI 
Antragsteller-Kennziffer

ASP 
Anspruch

BB-Satz 
Datei-Nachsatz

DTA 
Datenträgeraustausch (= EDA mittels Datenträger)

DFÜ
Datenfernübertragung (= EDA ohne Datenträger)

EDA 
elektronischer Datenaustausch

EI 
Einspruch

EKEZI 
Einreicher-Kennziffer

GNR 
Geschäftsnummer des Mahngerichtes

GV 
gesetzlicher Vertreter

KEZI 
Kennziffer

KN 
Kostennachricht (i.V.m. NEMB, VB, NEVB)

KR 
Kostenrechnung

MA 
Monierungsantwort (i.V.m. MB, NM, VB, NV)

MB 
Mahnbescheid

MM 
Merkmal

MON 
Monierung

NEMB 
Neuzustellungsantrag für MB

NM 
Neuzustellungsantrag für MB (i.V.m. MA)

NEVB 
Neuzustellungsantrag für VB

NV 
Neuzustellungsantrag für VB (i.V.m. MA)

NZN 
Nichtzustellungs-Nachricht

2. PKH 
„2. Prozesskostenhälfte„ (= Prozessgebühr)

PV 
Prozessbevollmächtigte/r

PVKEZI 
Prozessbevollmächtigten-Kennziffer

SA 
Satzart

VB 
Vollstreckungsbescheid

VKG 
Verbraucherkreditgesetz

WI 
Widerspruch

WN 
Widerspruchsnachricht

ZN 
Zustellungsnachricht

In den Satzbeschreibungen ist eine Reihe von Abkürzungen enthalten, die zu erläutern den Rahmen dieser Kurzübersicht sprengen würde. Jedoch ergibt sich die Bedeutung der hier nicht aufgeführten Abkürzungen in der Regel aus der entsprechenden Satzbeschreibung. Sollten diesbezüglich Fragen auftauchen, wenden Sie sich bitte an die in der Einleitung genannte Stelle.
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Einleitung

Im automatisierten Mahnverfahren kann der Antragsteller die Mahnbescheids- und Folgeanträge über den elektronischen Datenaustausch (EDA) bei Gericht einreichen. Auch Benachrichtigungen des Gerichts können auf elektronischem Wege an den Antragsteller versandt werden. In Hamburg geschieht dieses direkt per Datenfernübertragung über das Internet (Web-DFÜ) zwischen den EDV-Anlagen des Antragstellers bzw. Prozessbevollmächtigten und des Amtsgerichts. 

Ein Austausch per Diskette oder anderen festen Datenträgern (Datenträgeraustausch, DTA) ist nur in begründeten Ausnahmefällen (Nichterreichbarkeit des Amtsgerichts über das Internet) nach Absprache mit dem Amtsgericht zulässig. 

Der Papierantrag als Fernkopie (Telefax) ist stets unzulässig! 

Der elektronische Datenaustausch bietet Antragstellern, die regelmäßig in größerem Umfang am Mahnverfahren teilnehmen, erhebliche Rationalisierungsvorteile. Der Ausdruck von Antragsformularen entfällt ganz; die Anwender sparen Vordruckkosten sowie Kosten von personalintensiven Prüf- und Abstimmarbeiten, die mit der beleggebundenen Abwicklung von Mahnsachen verknüpft sind.

Zwischenzeitlich befinden sich erprobte Branchensoftwareprodukte am Markt, die es dem Anwender ermöglichen, Anträge direkt auf der eigenen EDV-Anlage dergestalt zu erfassen, dass die erfassten Daten in der bei Gericht notwendigen Form aufbereitet werden. Durch die Integration solcher Software in ggf. bereits vorhandene Anwendungen reduzieren sich zugleich mögliche Fehlerquellen beim Antragsteller, beispielsweise Plausibilitätsfehler, etc.

Es entfällt das Ausfüllen oder Bedrucken von Antragsformularen, die Datenerfassung bei Gericht und damit die Gefahr von Erfassungsfehlern. Schließlich kann auch die Datenerfassung beim Anwender selbst entfallen, da das Gericht seine Nachrichten an den Antragsteller ebenfalls in maschinell lesbarer Form aufbereiten kann. Darüber hinaus entfallen beim DFÜ-Verfahren die Zwischenspeicherung auf einem festen Datenträger, der Postversand und die damit verbundenen zusätzlichen Kontrollmaßnahmen. Der elektronische Datenaustausch per DFÜ bietet somit für den Teilnehmer einen besonders schnellen und komfortablen Übertragungsweg zum und vom Mahngericht. Insgesamt können also derartige Mahnverfahren zügiger abgewickelt werden.

Das automatisierte gerichtliche Mahnverfahren ist mit identischer Software z. Zt. in folgenden Bundesländern bei nachstehenden Amtsgerichten im Einsatz/in Vorbereitung (Stand: IV/02):

1.
Baden-Württemberg:

Amtsgericht Stuttgart

2.
Bayern (nur EDA):

Amtsgericht Coburg

3.
Berlin:



Amtsgericht Wedding, Schöneberg

4.
Bremen:


Amtsgericht Bremen

5.
Hamburg:


Amtsgericht Hamburg-Mitte

6.
Hessen:


Amtsgericht Hünfeld

7.
Niedersachsen:

Amtsgericht Hannover

8.
Nordrhein-Westfalen:

Amtsgericht Hagen, Euskirchen

9.
Rheinland-Pfalz:

Amtsgericht Mayen

10.
Sachsen-Anhalt:

Amtsgericht Aschersleben

11.
Schleswig-Holstein:

Amtsgericht Schleswig

Bei allen Gerichten, bei denen der EDA möglich ist, gelten annähernd dieselben Konditionen, so dass der interessierte Anwender, sofern die rechtlichen Voraussetzungen gegeben sind (örtl. Zuständigkeit des Gerichts), mit einer Anwendung auf seiner Anlage bei allen in Frage kommenden Gerichten - nach Erfüllung der entsprechenden Zulassungsvoraus​setzungen - Mahnverfahren betreiben kann. 

Die Abwicklung von Mahnverfahren im Wege des EDA kann nur dann reibungslos und ohne Verzögerungen erfolgen, wenn sich alle Beteiligten an die vorgegebenen Standards halten.

Dieses Konditionenpapier erläutert die Spezifikationen für den elektronischen Datenaustausch allgemein und den in Hamburg gewählten direkten Übertragungsweg von PC zu PC über das Internet. Es soll dazu beitragen, die Umstellung der Bearbeitung von Mahnsachen auf den EDA zu erleichtern. Sollten Sie nach der Lektüre dieses Konditionenpapiers noch Fragen haben, so stehen wir Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung:

Amtsgericht Hamburg

Mahnabteilung

- Systemverwaltung -

Max-Brauer-Allee 89

22765 Hamburg

Tel.: 040/42811-1580

Fax: 040/42811-1934
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Anwendungsbereich des elektronischen Datenaustausches

Der Anwendungsbereich des elektronischen Datenaustausches umfasst alle Arten von Anträgen und Nachrichten, die üblicherweise im Mahnverfahren gestellt bzw. erteilt werden können, also jeglichen Informationsaustausch zwischen Anwender und Gericht vom Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides bis hin zum Vollstreckungsbescheid bzw. zur Nachricht über die Abgabe des Verfahrens nach Widerspruch oder Einspruch.

Der Titel (die Ausfertigung des Vollstreckungsbescheids), der als Grundlage der Zwangsvollstreckung körperlich vorhanden sein muss, wird dem Antragsteller in ausgedruckter Form übersandt .

3.1
Antragsarten

Folgende Anträge können im EDA eingereicht werden:

- Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides


(Format siehe Anlage C
)

- Antrag auf Neuzustellung eines Mahnbescheides

(Format siehe Anlage D)

- Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides

(Format siehe Anlage E)

- Antrag auf Neuzustellung eines Vollstreckungsbescheides (Format siehe Anlage F)

- Monierungsantworten aus den vorstehenden Anträgen
(Formate siehe Anlage G)

- Antrag auf Einzug der Prozessgebühr / Abgabeantrag
(Format siehe Anlage H)

3.2
Mitteilungen des Amtsgerichts

Der Datenausgang im EDA ist für folgende Mitteilungen realisiert:

- Erlassnachricht/Kostenrechnung MB


(Format siehe Anlage K
)

- Zustellungs- Nichtzustellungsnachricht MB / VB

(Format siehe Anlage L)

- Abgabenachricht





(Format siehe Anlage M)

- Widerspruchsnachricht




(Format siehe Anlage N)

- Kostennachricht -Auslagen Neuzustellung MB-

(Format siehe Anlage K)

- Erlassnachricht/Kostennachricht -Auslagen Zustellung VB- (Format siehe Anlage K)

- Kostennachricht -Auslagen Neuzustellung VB-

(Format siehe Anlage K)

- Monierung






(Format siehe Anlage G)

Alle hier nicht aufgeführten Mitteilungen des Amtsgerichts werden auf Belegvordrucken ausgegeben und über die Post bzw. das Gerichts- oder Anwaltsfach dem AS/PV zugeleitet. Die vom Amtsgericht erstellten Mitteilungen im EDA werden dem Antragsteller im DFÜ-Verfahren elektronisch signiert und verschlüsselt übermittelt, jeweils abhängig vom festgelegten Ausbaugrad
.

Monierungen, Widerspruchsnachrichten und Abgabenachrichten des Gerichts im EDA werden immer zusätzlich schriftlich auf Belegvordrucken übersandt.
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Teilnahmevoraussetzungen

Von den technischen Voraussetzungen abgesehen, ist die Anerkennung der in diesem Konditionenpapier beschriebenen Abwicklungsweisen die wichtigste Grundlage für die Teilnahme am EDA. Die Bedingungen enthalten vornehmlich verfahrenstechnische Regelungen, ohne die ein rationeller und schneller Austausch der Daten und die pünktliche Verarbeitung durch das Gericht nicht praktizierbar wären.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Datenmengen beim Antragsteller groß genug sind, um den Einsatz des EDA unter organisatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu rechtfertigen.

Die in den folgenden Kapiteln spezifizierten Datenformate gelten allgemein für den elektronischen Datenaustausch, unabhängig vom gewählten Übertragungsverfahren. Darüber hinaus knüpft das Gesetz bei der Antragsübermittlung per Datenfernübertragung besondere Voraussetzungen insbesondere an die Authentizität des Antrags, so dass bei dieser Art der Einreichung ganz bestimmte zusätzliche Softwareprodukte zu verwenden sind, durch welche die Wahrung der gesetzlichen Sonderbestimmungen gewährleistet ist (§ 690 Abs. 3 ZPO). Um demnach Sicherheit über die Identität des Absenders zu erlangen und darauf vertrauen zu können, dass die übertragenen Daten auch unverfälscht und ungelesen beim Amtsgericht Hamburg ankommen, ist der Einsatz einer Signaturgesetz konformen Sicherheitssoftware vorgeschrieben.

Das Signaturgesetz (SigG) vom 16. Mai 2001 regelt die Rahmenbedingungen für qualifizierte elektronische Signaturen. Es gibt technische und administrative Standards vor, bei deren Einhaltung qualifizierte elektronische Signaturen eindeutig einer bestimmten Person zuzuordnen sind und die Signaturen als sicher vor Fälschung sowie signierte Daten als sicher vor Ver​fälschung gelten können. 

Die Zulassung zum Verfahren erhält nur, wer die Daten dem Gericht über die Komponente „ProfiMahn“ verschlüsselt und elektronisch signiert sendet. Der Anwender muss, wenn er einen Ausbaugrad größer 0 wählt (siehe Kap. 9.1), auch gewährleisten, dass er verschlüsselte und elektronisch signierte Daten des Amtsgerichts auf dem gleichen Wege empfangen und entschlüsseln kann. Die „ProfiMahn“-Komponente gewährleistet eine sichere und rechtsverbindliche Kommunikation über das Internet nach dem OSCI-Standard.

Die Teilnahme am EDA erfordert folgende Hardware-/Softwarevoraussetzungen:

- Einen internetfähigen PC mit einem der Betriebssysteme Windows 95/98, 2000, ME,


NT 4.0 oder XP mit einem seriellen und einem PS/2-Port. Für einen reibungslosen Ablauf der Transaktionen empfehlen wir den Einsatz der Browser Netscape Communicator oder Microsoft Internet Explorer jeweils in den aktuellsten Versionen.

- Einen Internet-Zugang (per Modem, ISDN oder im LAN).

- Eine Signaturgesetz konforme Signaturkarte der TeleSec (Deutsche Telekom), der SignTrust (Deutsche Post), der DATEV oder andere ISIS-konforme Produkte

(= qualifizierte Signatur).

- Einen OCF-kompatiblen Chipkartenleser. 

Eine spezielle Software-Komponente für Verschlüsselung, qualifizierte elektronische Signatur oder Datenübermittlung brauchen die Teilnehmer nicht zu erwerben. Alle im Rahmen des DFÜ-Verfahrens benötigten Komponenten stehen auf der Plattform des Bremer-Online-Service (http://www.bremer-online-service.de oder http://www.profimahn.de) kostenlos zur Verfügung und werden bei Bedarf automatisch und sicher von dort auf den lokalen PC heruntergeladen.

In die Verantwortung der Teilnehmer fällt die Verwendung einer geeigneten Branchensoftware, mit der sich die Mahndaten in der bei Gericht notwendigen Form aufbereiten lassen. Eine Liste der dem Gericht bekannten Branchensoftwareanbieter kann angefordert werden.

Die Vergabe und Pflege der Schlüssel und Zertifikate zur elektronischen Signatur erfolgt über das jeweilige Trust-Center der o.g. Signaturkartenherausgeber. 

Unternehmen und Kanzleien wird empfohlen, mehrere Personen mit elektronischen Signaturkarten auszustatten, um das Krankheits- bzw. Verlustrisiko zu minimieren. 

5
Aufbau und Spezifikation der Datenträger und Dateien

5.1
Technische Eigenschaften der Datenträger

Dieser Punkt entfällt beim DFÜ-Verfahren. Eine Zwischenspeicherung auf feste Datenträger ist nur im DTA-Verfahren notwendig, das nur in Ausnahmefällen nach Absprache mit dem Amtsgericht Hamburg zulässig ist.

5.2
Dateiorganisation

Im EDA wird nach logischen und physischen Dateien unterschieden.

Eine logische Datei ist ein Datenbestand gleicher Satzart (z.B. 01 = MB-Antrag, 03 = Kostennachricht MB, etc.), beginnend mit einem Dateivorsatz (AA-Satz, Format siehe Anlage A
) und endend mit einem Dateinachsatz (BB-Satz, Format siehe Anlage B).

Eine physische Datei ist der Gesamtdatenbestand in einer Übertragung. Sie kann aus einer oder mehreren logischen Dateien bestehen, wobei gilt, dass in einer Übertragung nur eine physische Datei enthalten sein darf, die Anzahl der logischen Dateien je physischer Datei ist hingegen nicht beschränkt. Wichtig ist auch, dass sich keine Datei über mehrere Übertragungen erstrecken darf; sogenannte Multi-Transmission-Files sind also nicht zugelassen.

5.2.1
Aufbau der logischen Datei

Jede logische Datei hat denselben Aufbau:

	AA-Satz
	Datenbereich
	BB-Satz


Den Aufbau des AA- und BB-Satzes entnehmen Sie bitte aus den Anlagen A (AA-Satz) und B (BB-Satz). Innerhalb des Datenbereiches stehen in einer logischen Datei stets Daten derselben Satzart, Mischdaten sind nicht zugelassen. Den Aufbau der einzelnen Datenbereiche entnehmen Sie bitte den Anlagen C bis N
.

5.2.2
Aufbau der physischen Datei

Die physische Datei ist eine Datei im lokalen Dateisystem der EDV-Anlage und besteht aus einer Aneinanderreihung von einer oder mehreren logischen Dateien. Der Name der physischen Datei lautet z.B. „ABC001“. Er besteht aus einer vom Amtsgericht vergebenen, eindeutigen Kennung des Teilnehmers (3 Zeichen) und einer angehängten laufenden Nummer (ebenfalls 3 Zeichen). Die laufende Nummer dient dazu, verschiedene Einreichungen eines Teilnehmers beim Amtsgericht voneinander zu unterscheiden.

Im Testverfahren entsprechend z.B. ABCT01.

Folgende Dateiendungen sind im Test- bzw. Produktionsverfahren zulässig: 

ABC001.eda, ABC001.dta oder ABC001.

Die Dateigrößenbeschränkung liegt pro Datei bei 10 MB.

5.3
Datenaufzeichnung (erlaubte Zeichen)

Zu verwenden ist der ASCII-Code mit Erweiterungen für Umlaute. Aus dem Zeichenvorrat des ASCII-Codes sind alle Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, die numerischen Zeichen 0 bis 9 sowie die folgenden Sonderzeichen und Umlaute zugelassen:
Bezeichnung 
Zeichen 
Hex-Wert

Zwischenraum           ' '      x'20'

Punkt                  '.'      x'2E'

Komma                  ','      x'2C'

Kaufmännisch 'und'     '&'      x'26'

Trennstrich 'minus'    '-'      x'2D'

Plus                   '+'      x'2B'

Schrägstrich           '/'      x'2F'

Doppelpunkt            ':'      x'3A'

Gleich                 '='      x'3D'

Hochkomma              '''      x'27'

Semikolon              ';'      x'3B'

Stern                  '*'      x'2A'

Klammer auf            '('      x'28'

Klammer zu             ')'      x'29'

Paragraph              '§'      x'15'

großes  Ä              'Ä'      x'8E'

kleines ä              'ä'      x'84'

großes  Ö              'Ö'      x'99'

kleines ö              'ö'      x'94'

großes  Ü              'Ü'      x'9A'

kleines ü              'ü'      x'81'

Eszett/scharfes S      'ß'      x'E1'

Die Umlaute Ä,Ö,Ü sowie das ß können auch wie AE,OE,UE oder SS aufgezeichnet werden.

6
Datensätze und Inhalt der Felder

Die Datensätze haben generell die feste Länge von 128 Bytes und dürfen kein Carriage Return / Control Line Feed als Satzendezeichen enthalten. Darüber hinaus weisen wir daraufhin, dass die Angabe eines EOF-Zeichens am Ende einer Datei unzulässig ist. Diese Dateien werden von den Verarbeitungsprogrammen abgewiesen.

Die Nachrichten, welche die Mahnabteilung elektronisch versendet, erhalten Sie bereits in dem beschriebenen Format, d.h. ohne Satzende- und ohne EOF-Zeichen. Weiterhin gilt, dass die Sätze geblockt/ungeblockt und nichtsegmentiert gespeichert werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Abfolge der Felder muss zwingend der in der jeweiligen Anlage beschriebenen Reihenfolge entsprechen, anderenfalls werden die Sätze abgewiesen. 

Beispiel:

Als erstes Feld sind die Felder Antragsteller in der in Anlage C aufgeführten Abfolge zu füllen, dann erst darf ein AS-GV benannt werden (wichtig auch wegen der Zuordnung des gesetzlichen Vertreters). Erst, wenn alle Antragsteller benannt sind, darf ein Antragsgegnersatz folgen, usw.

6.1
Anträge und Rechtsbehelfe

6.1.1
Dateivorsatz

Jede logische Datei muss mit einem Dateivorsatz (Satzart = AA) beginnen.

Der Vorsatz enthält:

Satzart                             

( 2 Stellen)

Teilnehmerkennziffer               

( 8 Stellen)

Erstellungsdatum                    

( 6 Stellen)

Antragsart der folgenden Datensätze 

( 2 Stellen)

Einreicher-Kennziffer               

( 8 Stellen)

Version                             

( 4 Stellen)

EDA-ID                              

( 6 Stellen)

Leerstellen                         

(92 Stellen)

Weitere Hinweise hierzu vgl. Anlage A, Datensatzbeschreibung (Dateivorsatz)
.

6.1.2
Dateiinhalt

Der Dateiinhalt / die Datensätze geben inhaltlich die gesetzlich vorgeschriebenen Antragsvordrucke wieder. Die Regeln der Ausfüllanleitung für die Antragsvordrucke sind daher zu beachten. Übersteigt das Antragsvolumen eines bestimmten Antrages die möglichen Maximalangaben für das EDA-Format, so ist dieser Antrag in das beleggebundene Mahnverfahren zu geben.

Datensätze, die nicht dem vorgeschriebenen Aufbau entsprechen bzw. die die Maximalangaben überschreiten, werden zurückgewiesen. Nicht belegte Felder müssen mit Leerstellen (Blank) besetzt werden, dies gilt auch für numerisch definierte Felder (siehe Anlagen)!
Jeder Datensatz beginnt mit einem 9-stelligen Schlüsselfeld. Dies dient der Identifizierung und Zuordnung der nachfolgenden 119-stelligen Datenbereiche.

Das Schlüsselfeld enthält:

- in den Stellen 1 u. 2 die Satzart (identisch mit AA-Satz)

01 = Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides

07 = Neuzustellungsantrag MB

08 = Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides

10 = Neuzustellungsantrag VB

20 = Monierungsantwort

29 = Antrag auf Einzug der Prozessgebühr/Abgabeantrag

30 = Widerspruch

40 = Einspruch

- in den Stellen 3 bis 7 eine Bereichskennung

- in den Stellen 8 u. 9 eine Folgenummer.

Die Bereichskennung und die Folgenummer dienen der Datenzuordnung einzelner Antragsarten und sind in den Anlagen beschrieben.

6.1.2.1
Mahnbescheidsantrag

(MB, Satzart = 01)

Alle Antragsdatensätze, die zum Erlass eines Mahnbescheides notwendig sind, müssen in der Reihenfolge 1-24
 angeliefert werden. Nicht benötigte Sätze können wegfallen. Innerhalb der angegebenen Reihenfolge kann ein Block von Folgenummern mehrfach, bis zur maximalen Anzahl vorhanden sein.

Bei den Antragstellern und Antragsgegnern ist es erforderlich, dass gesetzliche Vertreter hinter dem letzten Teilsatz des vertretenen AS bzw. AG unmittelbar nachfolgen, damit eine korrekte Zuordnung der gesetzlichen Vertreter erfolgen kann.

Insgesamt sind maximal 6 Antragsteller möglich. Die Summe aller angegebenen gesetzlichen Vertreter darf hier 6 nicht überschreiten, wie sich diese Maximalangabe auf die Antragsteller verteilt, ist ohne Belang.

Im Antragsgegnerbereich sind zwar nur 5 Antragsgegner möglich, jedoch können hier je Antragsgegner bis zu 6 gesetzliche Vertreter angegeben werden, so dass im Maximalfall 30 gesetzliche Vertreter benannt werden können.

Bei gesetzlichen Vertretern kann der Satz 02 (Anschrift) grundsätzlich entfallen, wenn der gesetzliche Vertreter nicht Vater, Mutter, Vormund, Pfleger oder Beistand ist.

Hinweis:

Wird ein Mahnverfahren vor Erlass des Mahnbescheids moniert oder aus der maschinellen Verarbeitung ausgesteuert (NEDV-Fall), so kann der Mahnbescheidsantrag mit den notwendigen Korrekturen erneut eingereicht werden. In diesem Falle ist im Kennsatz die bereits vergebene Geschäftsnummer des Mahngerichts einzutragen.

Beispiele MB-Antragsdaten:

-> Mindestangaben Antragsgegner:

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	0
	1
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	Daten laut Datensatzbeschreibung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	1
	AG-Name

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	3
	AG-Anschrift

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	4
	Prozessgericht

	
	0
	1
	A
	S
	P
	K
	
	0
	0
	katalogisierter Anspruch


-> Antragsgegner mit GV:

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	0
	1
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	Daten laut Datensatzbeschreibung

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	1
	AG-Name

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	3
	AG-Anschrift

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	4
	Prozessgericht

	
	0
	1
	A
	G
	G
	V
	
	0
	1
	nur Funktion und Name des GV

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	1
	AG-Name

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	2
	AG-Name4

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	3
	AG-Anschrift

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	4
	Prozessgericht

	
	0
	1
	A
	G
	G
	V
	
	0
	1
	Funktion und Name des GV

	
	0
	1
	A
	G
	G
	V
	
	0
	2
	Anschrift des GV

	
	0
	1
	A
	S
	P
	K
	
	0
	0
	katalogisierter Anspruch

	
	0
	1
	A
	U
	S
	L
	
	0
	0
	


-> Antrag mit 2 katalogisierten Ansprüchen und einem sonstigen Anspruch mit Zinszuord​nungen:

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	0
	1
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	1
	A
	S
	
	
	
	0
	1
	

	
	0
	1
	A
	S
	
	
	
	0
	2
	

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	1
	

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	2
	

	
	0
	1
	A
	G
	
	
	
	0
	3
	

	
	0
	1
	A
	S
	P
	K
	
	0
	0
	

	
	0
	1
	A
	S
	P
	K
	
	0
	0
	2 katalogisierte Ansprüche

	
	0
	1
	A
	S
	P
	S
	
	0
	1
	'sonstiger Anspruch'; ASPOSOBG1 weiterer Begründungssatz kann entfallen.

	
	0
	1
	Z
	I
	N
	S
	
	0
	0
	Zinsen zu den 2 katalogisierten Ansprüchen ZIZMM 1-4 = '01-0200'

	
	0
	1
	Z
	I
	N
	S
	
	0
	0
	Zinsen zu dem sonstigen Anspruch ZIZMM 1-4 = '00 0013'

	
	0
	1
	A
	U
	S
	L
	
	0
	0
	Auslagen und Nebenforderung


Zuordnung der gesetzlichen Vertreter zum Antragsteller:

Innerhalb des MB-Antrages besteht die Möglichkeit, 6 Antragsteller mit insgesamt 6 gesetzlichen Vertretern anzugeben. Die Reihenfolge im Dateneingabestrom bestimmt die Zuordnung.

-> Beispiel:

1.AS      Die gesetzlichen Vertreter

1.ASGV    1,2 und 3 werden dem ersten

2.ASGV    Antragsteller zugeordnet;

3.ASGV

2.AS

3.AS

4.ASGV    4.u.5. dem 3.Antragsteller;

5.ASGV

Werden die Maximalwerte überschritten, so wird der Antrag abgewiesen.

Antragsgegnerbereich:

Im Antragsgegnerbereich sind maximal 5 Antragsgegner mit jeweils maximal 6 gesetzlichen Vertretern zugelassen. Die Zuordnung erfolgt wie beim Antragsteller.

Zuordnung der Anspruchssätze zu den Ansprüchen:

Die Zuordnung der Zusatzangaben zu der Hauptforderung erfolgt über 3 Zuordnungsmerkmale. Eine Zuordnung erfolgt ausschließlich auf katalogisierte Ansprüche (ASPK 00).

-> Beispiel:

01 00   Zuordnung zum 1.Anspruch

01,03   Zuordnung zum 1.und 3.Anspruch

02-04   Zuordnung zum 2. bis 4.Anspruch

Zuordnung von Abtretungen, Zinsen und VKG-Angaben:

Über die Zuordnungsmerkmale 1 - 3 erfolgt die Zuordnung auf katalogisierte Ansprüche nach den gleichen Regeln wie bei den Anspruchszusätzen.

Über das Zuordnungsmerkmal 4 erfolgt eine Zuordnung auf die Sonstigen Ansprüche.

-> Beispiel:

01 0000  Zuordnung zum 1.Anspruch

01,0300  Zuordnung zum 1.und 3.Anspruch

02-0400  Zuordnung zum 2. bis 4.Anspruch

00 0013  Zuordnung zum 1. Sonstigen Anspruch

00 0014  Zuordnung zum 2. Sonstigen Anspruch

01-0414  Zuordnung zum 1. bis 4. Anspruch

         und       zum 2. Sonstigen Anspruch.

Bei ausgerechneten Zinsen ist unbedingt zu beachten, dass

1.
ausgerechnete Zinsen nur einmal geltend gemacht werden können,

2.
ausgerechnete Zinsen stets das erste Tabellenglied der Zinstabelle belegen müssen, und

3.
bei ausgerechneten Zinsen das Zinszuordnungsmerkmal mit SPACE zu belegen ist

Weitere Informationen sind in der Anlage C (Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides) enthalten.

6.1.2.2
Neuzustellungsantrag für den Mahnbescheid

(NEMB, Satzart = 07)

Beim Antragsgegner sind die vom Antragsteller ermittelten bzw. vom Amtsgericht in der Nachricht über die Nichtzustellung des Mahnbescheids mitgeteilten Änderungen einzutragen.

Die Antragsgegneranschrift muss immer angegeben werden, auch dann, wenn sie sich nicht verändert hat und ein zweiter Zustellungsversuch mit der alten Anschrift erfolgen soll.

Die Felder für den gesetzlichen Vertreter des Antragsgegners dürfen nicht erneut erfasst werden, wenn keine Änderungen in diesem Bereich aufgetreten sind.

Alle Antragsdatensätze, die zur Neuzustellung eines Mahnbescheids notwendig sind, müssen antragsbezogen aufgeschlüsselt in der Reihenfolge 1-7
 angeliefert werden. Nicht benötigte Datensätze können wegfallen.

Beispiel NEMB:

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	0
	7
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	ASPVKEZI, ASGSCHZ, usw.

	
	0
	7
	A
	G
	
	
	
	0
	2
	AGRF, AGSH, AGPLZ, AGO, AGAL


Weitere Informationen sind in der Anlage D
 (Antrag auf Neuzustellung des Mahnbescheides) enthalten.

6.1.2.3
Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides

(VB, Satzart = 08)

Die Antragsdatensätze sind in der Reihenfolge 1-7
 anzuliefern. Nicht benötigte Datensätze können entfallen.

Hier müssen die in der Zustellungsnachricht mitgeteilten Änderungen zum Antragsgegner wiederholt werden, da das Gericht auch bei Zustellung keine Daten automatisch übernimmt.

Die Felder für den gesetzlichen Vertreter des Antragsgegners dürfen nicht erneut erfasst werden, wenn keine Änderungen in diesem Bereich aufgetreten sind.

VB-Antragsbeispiel (Mindestangaben):

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	0
	8
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	ASPVKEZI, ASGSCHZ  usw.


Weitere Informationen sind in der Anlage E (Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides) enthalten.

6.1.2.4
Neuzustellungsantrag für den Vollstreckungsbescheid

(NEVB, Satzart = 10)

Für den Neuzustellungsantrag VB ist nur ein Datensatz erforderlich. Für die Zustellung von Amts wegen müssen die Anschriftenfelder belegt sein. 

Soll ein weiterer Zustellversuch mit der alten Anschrift erfolgen, dann muss die Anschrift des Antragsgegners wiederholt werden. Wird dagegen Parteizustellung beantragt, entfällt dieses Erfordernis.

NEVB-Antragsbeispiel:

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	1
	0
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	ASPVKEZI, ASGSCHZ, GNR usw.


Weitere Informationen sind in der Anlage F (Antrag auf Neuzustellung des Vollstreckungsbescheides) enthalten.

6.1.2.5
Monierungsantwort

(MA, Satzart = 20)

Die Grundlage der Monierungsantwort ist die vom Amtsgericht ausgegebene Monierung. Der EDA-Teilnehmer erstellt keine neuen Datensätze, sondern ergänzt bzw. ändert die vom Amtsgericht zur Verfügung gestellten Datensätze.

Abgeändert wird das Feld 'MOD' (Monierungsdatum/Antwortdatum) im Format: JJMMTT.

Berichtigt bzw. ergänzt wird das Feld 'MFINH' im MO-Satz. Die Reihenfolge der Datensätze innerhalb einer Monierung muss unverändert bleiben. Nicht benötigte Datensätze entfallen.

Beispiel Monierungsantwort:

	Stelle:
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10. bis 126.

	
	2
	0
	K
	S
	
	
	
	0
	0
	KEZI, GNR, FERSTD, FANTD usw.

	
	2
	0
	M
	O
	
	
	
	0
	0
	FEHLART, SYNA ........... INHALT


Weitere Informationen sind in der Anlage G (Monierung) enthalten.

6.1.2.6
Antrag auf Einzug der Prozessgebühr für Abgabe / Abgabeantrag

(E2PKH, Satzart = 29)

Durch diesen Antrag erfolgt die Abgabe an das Prozessgericht.

Bei Antragsgegnermehrheit ist für jeden Antragsgegner ein gesonderter Antrag notwendig, soweit Kosten angefordert worden sind.

Weitere Informationen sind in der Anlage H enthalten.

6.1.3
Dateinachsatz

Jede logische Datei muss mit einem Dateinachsatz (Satzart = BB) enden.

Der Nachsatz enthält:

Satzart




(2 Stellen)

Teilnehmerkennziffer



(8 Stellen)

Anzahl der Anträge/Nachrichten

(7 Stellen)

Anzahl der Datensätze


(7 Stellen)

Summe der Kat.-Nr. (nur MB)

(7 Stellen)

Summe der Anspruchsbeträge (nur MB)
(14 Stellen, 2 Nachkomma)

Summe Gerichtsnummern (Außer MB)
(15 Stellen)

Summe Ansprüche (nur MB)


(7 Stellen)

Die Summen sind entsprechend dem Unterpunkt 'Kontrollsummen' (vgl. Zf. 7.2) zu bilden. Weitere Hinweise hierzu vgl. Anlage B, Datensatzbeschreibung Dateinachsatz.

6.2
Aufbau der Mitteilungen/Nachrichten

Die EDA-Mitteilungen geben inhaltlich die auf Vordrucken ausgegebenen Informationen wieder. Abhängig vom vereinbarten Ausbaugrad, werden die Mitteilungen, mit entsprechenden Vor- und Nachsätzen je Belegart, in 128 Bytes langen Sätzen in die Datei übertragen.

Aufbau der Mitteilung/Nachrichten:

1 - 2

Satzart

03 = Erlassnachricht/Kostenrechnung MB

05 = Nicht-/Zustellungsnachricht MB,VB

16 = Abgabenachricht

18 = Widerspruchsnachricht

20 = Monierungen

22 = Erlassnachricht/Kostenrechnung -Auslagen VB-

3 - 7

Kennzeichen

8 - 9

Folgenummer

10-126

Mitteilungen/Nachrichten

6.2.1
Erlassnachricht/Kostenrechnung Mahnbescheid

(KRMB, Satzart = 03)

Für jeden erlassenen Mahnbescheid wird eine Erlass-/Kostennachricht für den Antragsteller erstellt. Neben den Gebühren und Auslagen des Gerichts enthält die Kostenrechnung weitere Informationen für den Antragsteller. Die Kostenrechnung erhalten Sie im Regelfall zusammen mit den Zustell- bzw. Nichtzustellnachrichten elektronisch.

Bei Antragsgegnermehrheiten wird für jeden Antragsgegner eine Geschäftsnummer (GNR) vergeben, aber nach Erlass des Mahnbescheids nur eine Kostenrechnung MB mit den Geschäftsnummern erstellt. Weitere Kostennachrichten, z.B. für NEMB, beziehen sich bei AGG-Mehrheit stets konkret auf das betroffene Verfahren. Für den genauen Satzaufbau vgl. Anlage K.

6.2.2
Zustellungs-/Nichtzustellungsnachrichten

(Satzart=05)

Über die Satzart 05 werden dem EDA-Teilnehmer folgende Nachrichten übermittelt:

Zustellung MB,
Nichtzustellung MB

Zustellung VB,
Nichtzustellung VB

Alle Angaben des Zustellers auf der Zustellungsurkunde werden ungeprüft weitergegeben. Den genauen Satzaufbau entnehmen Sie bitte der Anlage L.

6.2.3
Abgabenachricht

(AN, Satzart = 16)

Im Falle der Abgabe erhalten Antragsteller und Antragsgegner eine Abgabenachricht, die neben dem gesetzlichen Inhalt der Abgabeverfügung (Bezeichnung des Verfahrens, Aktenzeichen, Bezeichnung des Prozessgerichts, Abgabedatum) noch zusätzliche Informationen enthält. Satzaufbau vgl. Anlage M.

Der Antragsteller / -PV erhält die Abgabenachricht nur dann im EDA, wenn der Ausbaugrad diese umfasst, sonst erfolgt schriftliche Benachrichtigung.

6.2.4
Widerspruchsnachricht

(WN, Satzart = 18)

Auch hier gilt, dass die Widerspruchsnachricht nur im EDA erteilt wird, wenn der Ausbaugrad entsprechend definiert wurde. Sollte dem Widerspruch eine Begründung beigefügt gewesen sein, so erhält der Antragsteller bzw. dessen PV diese gesondert und schriftlich nachgereicht. Der Satzaufbau ist in Anlage N beschrieben.

6.2.5
Monierung

(MON, Satzart = 20)

Die Monierung bildet die Grundlage der Monierungsantwort; sie sind im Aufbau identisch. Beschreibung siehe vorstehend, Punkt 6.1.2.5 (Monierungsantwort). Es können in einer Datei sogenannte "leere Monierungen" enthalten sein; das heißt: Monierungen, die nur aus einem Kennsatz bestehen. Das hat seinen Grund darin, dass der EDA-Teilnehmer so schnell wie möglich Kenntnis von der Geschäftsnummer des Mahngerichts erhalten soll, auch dann, wenn der MB-Antrag Fehler enthält, die zunächst dem Rechtspfleger zur Bearbeitung vorgelegt werden.

6.2.6
Erlassnachricht/Kostenrechnung -Auslagen Zustellung VB-

(KNVB, Satzart = 22)

Entspricht im Satzaufbau der Kostenrechnung, vgl. Satzart 03.

7
Kontrollmaßnahmen, Fehlerbehandlung

Ein reibungsloser Ablauf des elektronischen Datenaustausches wird nur dann erreicht, wenn, wie bereits eingangs erwähnt, alle Parteien die Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen einhalten.

7.1
Kontrolle der Daten und Auftragsunterlagen

Im DFÜ-Verfahren werden Vollständigkeit und erforderliche Sicherheitsmerkmale der Daten automatisch überprüft. Ohne ordnungsgemäße Verschlüsselung und qualifizierte elektronische Signatur der übertragenen Daten erfolgt keine Verarbeitung.

Wichtiger Hinweis:

Etwaige in den Signaturzertifikaten enthaltene Attribute (Angaben zum beruflichen Status oder zur Vertretungsbefugnis des Antragstellers) sind derzeit nicht maschinell interpretierbar und werden deshalb vom Amtsgericht nicht zur Kenntnis genommen!

Um die Mehrfachverarbeitung einer Datei zu vermeiden, erfolgt bei den Gerichten eine Kontrolle, ob eine bestimmte DFÜ-ID (entspricht dem Dateinamen) innerhalb der letzten 14 Tage bereits einmal benutzt wurde. Ist dies der Fall, so werden die Daten dieser Datei abgewiesen, unabhängig davon, ob tatsächlich neue Daten eingereicht wurden. Eine inhaltliche Kontrolle ist insoweit nicht möglich. Dies bedeutet für den Teilnehmer, dass er darauf zu achten hat, wann welche DFÜ-ID letztmals bei Gericht eingereicht wurde. Wird hier die 14-Tage-Frist unterschritten, so ist eine andere ID zu verwenden.

Nach Verarbeitung der eingegangenen Daten erstellt das Mahngericht ein Verarbeitungsprotokoll, dem zu entnehmen ist, ob und in welchem Umfang die Daten verarbeitet werden konnten. Das Protokoll enthält im Fehlerfalle entsprechende Hinweise. Das Verarbeitungsprotokoll des Mahngerichts wird den Teilnehmern über DFÜ zurückübermittelt. Es handelt sich dabei um eine Text-Datei, die in der ersten Zeile den gespiegelten AA-Satz der verarbeiteten Daten enthält. Dabei wird die DFÜ-ID verändert und in der 4. Stelle ein 'B' eingefügt. So wird z.B. aus der Antragsdatei „ABC001“ die Protokollbestätigungsdatei „ABCB01“.

7.2
Kontrollsumme

Für jede Antrags- bzw. Mitteilungsart werden Kontrollsummen gebildet, die im Dateinachsatz (BB) übermittelt werden. Abweichungen bei den Anträgen teilt das Amtsgericht auf dem Einleseprotokoll mit.

Bevor auf die Kontrollsummen im einzelnen eingegangen wird, soll hier der Aufbau der Geschäftsnummer des Gerichts erläutert werden, dieser wird bei den Kontrollsummen nämlich eine Rolle spielen:

    99 - 9999999 - 9 - 9 (- N)

     |      |      |   |   |

     |      |      |   |   +------> Merkmal für NEDV-Fall

     |      |      |   +----------> Prüfziffer

     |      |      +--------------> Antragsgegnerkennzahl

     |      +---------------------> lfd. Nr.

     +----------------------------> Jahresangabe

Das Merkmal für NEDV-Fall wird nur dann angefügt, wenn das Verfahren bei Gericht nichtmaschinell bearbeitet wird, vgl. Punkt 10.4. 

Die Prüfziffer ist ein gerichtsinternes Merkmal zur Prüfung, ob die GNR richtig mitgeteilt wurde.

An der Antragsgegnerkennzahl ist ersichtlich, ob ein Verfahren mit nur einem Antragsgegner oder ein Verfahren mit Mehrfachantragsgegnern vorliegt. Ist die Antragsgegnerkennzahl gleich '0', so liegt einfache Antragsgegnerschaft vor, ist sie gleich '1' oder größer, so liegt Antragsgegnermehrheit vor. Bei Mehrfachantragsgegnern erfolgt der Zugriff auf einen bestimmten Antragsgegnersatz über die eindeutig vergebene Antragsgegnerkennzahl.

Die laufende Nummer wird von jedem Gericht ‑ jährlich bei einem bestimmten Wert beginnend ‑ aufsteigend vergeben. Jedes Mahngericht hat einen eigenen Nummernkreis, so dass im Regelfall bereits an der laufenden Nummer ersichtlich ist, bei welchem Gericht ein bestimmtes Verfahren anhängig ist. Die Jahresangabe schließlich sagt aus, in welchem Jahr der MB-Antrag bei Gericht eingegangen ist.

Bei den einzelnen Anträgen und Mitteilungen werden nun folgende Felder für die Kontrollsummenbildung herangezogen:

MB-Antrag


Katalognummer, Anspruchsbeträge, Anzahl der Hauptansprüche

Kostenrechnung

Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Zustellungsnachricht

Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Neuzustellungsantrag MB
Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

VB-Antrag


Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Neuzustellungsantrag VB
Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Einzug Prozessgebühr

Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Monierung/Mon.Antwort
Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Widerspruchsnachricht

Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Abgabenachricht

Geschäftsnummer des Gerichts (GNR nur lfd.Nr.: Stellen 3-9)

Bei allen Satzarten

zusätzlich: Anzahl der Datensätze

Bei allen Satzarten

zusätzlich: Anzahl der Anträge

7.3
Lieferung von Duplikatsdaten

Aus Datensicherungsgründen werden die vom Amtsgericht gelieferten Daten für mindestens 4 Wochen als Sicherungsdatei aufbewahrt. Um zu gewährleisten, dass im Bedarfsfall kurzfristig eine erneute Übertragung möglich ist, ist es zweckmäßig, wenn auch der EDA-Teilnehmer für diesen Zeitraum die Daten in einer Sicherungsdatei aufbewahrt.

8
Teilnahme am EDA im automatisierten Mahnverfahren

8.1
Antrag auf Teilnahme am EDA

Sofern Sie an der Teilnahme am EDA interessiert sind, müssen Sie bei dem 

Amtsgericht Hamburg

Mahnabteilung

Max-Brauer-Allee 89

22765 Hamburg

die Zulassung zum EDA mit einem von dort (oder im Internet unter http://www.hamburg.de/fhh/gerichte/amtsgericht/dezernate/zivilbereich/amtsgericht_hamburg_zivil_mahn_verfahren.htm) erhältlichen Formular beantragen Über den Antrag entscheidet der Präsident des Amtsgerichts Hamburg.

In dem Antrag sind u.a. folgende Aussagen zu treffen:

· Welcher Ausbaugrad (vgl. Zf. 9.1) gewünscht wird, 

· Mit welcher Kennziffernart (vgl. Zf. 8.4) am EDA teilgenommen werden soll. 

· Es muss versichert werden, dass die in diesem Konditionenpapier getroffenen Regelungen von Ihnen anerkannt werden.

Zur Teilnahme am EDA ist weiterhin die Erteilung (mindestens) einer EDA-Kennziffer durch die Mahnabteilung des Amtsgerichts Hamburg erforderlich. Dazu Näheres unter Zf. 8.2. Zum Zulassungsverfahren vgl. auch Zf. 9.3.

8.2
Erteilung einer Kennziffer

Eine EDA-Kennziffer muss auf einem dafür vorgesehenen Formblatt beantragt werden bei dem

Amtsgericht Hamburg

Mahnabteilung

Max-Brauer-Allee 89

22765 Hamburg

Oben wurde beschrieben, dass sich die Inhalte der Datensätze an den Angaben aus den Papieranträgen orientieren. Folglich müssten für jeden Antrag alle antragstellerspezifischen Angaben vollständig ausgeführt und wiederholt werden. Um derart speicherintensive Aktionen zu vermeiden, wurde die Kennziffer geschaffen.

Darüber hinaus muss jeder Teilnehmer des EDA in jedem Falle auch am Bankeinzugsverfahren teilnehmen. 

In dieser Kennziffer werden dann alle teilnehmerspezifischen Angaben, u.a. Antragsteller, Parteivertreter, Bankverbindung, EDA-Parameter, etc. verschlüsselt. Diese Angaben werden bei Gericht gespeichert, die Angabe der Kennziffer in den gelieferten Daten ersetzt dann die volle Datenübermittlung in Bezug auf die Einreicher-Daten. Bei Veränderungen der gespeicherten Angaben ist eine entsprechende Nachricht an das Gericht erforderlich.

8.3
Aufbau der Kennziffer

Die Kennziffer ist wie folgt aufgebaut:

99-99999-9

 |   |   |

 |   |   +----------> Prüfziffer

 |   +--------------> lfd. Nummer

 +------------------> Bundesland-Merkmal

                      - 01 = Berlin (Wedding/Schöneberg)

                      - 02 = Hamburg

                      - 03 = Niedersachsen

                      - 04 = Bremen

                      - 05 = Nordrhein-Westfalen (Hagen/Euskirchen)

                      - 06 = Hessen

                      - 07 = Baden-Württemberg

                      - 08 = Rheinland-Pfalz

                      - 09 = Bayern (München/Nürnberg/Coburg)

                      - 11 = Schleswig-Holstein (Schleswig)

                      - 23 = Sachsen-Anhalt (Aschersleben)

8.4
Arten der Kennziffern

Es werden grundsätzlich 4 Arten von Kennziffern unterschieden, die je nach Teilnehmerbedürfnissen ausgerichtet sind:

Antragstellerkennziffer                  (ASKEZI)

Parteivertreterkennziffer                (PVKEZI)

Antragsteller-Parteivertreterkennziffer  (ASPVKEZI)

Einreicherkennziffer                     (EKEZI)

Die Unterschiede sollen im Folgenden dargelegt werden.

8.4.1
Antragstellerkennziffer (ASKEZI)

Diese Art der Kennziffer eignet sich für Teilnehmer ohne ständige anwaltschaftliche Vertretung bzw. mit eigener Rechtsabteilung.

Die ASKEZI enthält alle Angaben zum Antragsteller einschließlich evtl. erforderlicher gesetzlicher Vertreter. Diese Daten werden aufgrund der im Vorsatz bzw. Kennsatz angegebenen Kennziffer nachgelesen und für die weitere Verarbeitung zugesteuert. Ein eventuell vorhandener Parteivertreter muss gesondert im Mahnbescheidsantrag entweder über eine entsprechende Kennziffer oder in ausführlicher Form in den entsprechenden Datensätzen zusätzlich mitgeteilt werden.

Der in der ASKEZI verschlüsselte Teilnehmer liefert die EDA-Daten beim Amtsgericht ein und erhält auch die Mitteilungen des Amtsgerichts (je nach Ausbaugrad). In der ASKEZI muss eine Abbuchungsermächtigung enthalten sein. Hat der Antragsteller im MB-Antrag einen Parteivertreter angegeben, so werden alle schriftlichen Mitteilungen an den Parteivertreter geleitet. 

8.4.2
Parteivertreterkennziffer (PVKEZI)

Diese Art der Kennziffer eignet sich für Parteivertreter mit häufig wechselnder oder vielfach unterschiedlicher Mandantschaft.

Die PVKEZI enthält alle Angaben zum Parteivertreter des Antragstellers. Die Daten des Parteivertreters werden aufgrund der PVKEZI nachgelesen und für die weitere Bearbeitung zugesteuert. Neben einer PVKEZI kann im Kennsatz beim MB-Antrag die ASKEZI angegeben werden, oder der Antragstellerbereich ist über die entsprechenden Datensätze innerhalb des Mahnbescheidsantrags mitzuteilen. Der Datenaustausch im EDA wird über den Parteivertreter abgewickelt. Die PVKEZI muss eine Abbuchungsermächtigung für die anfallenden Gerichtskosten enthalten. 

8.4.3
Antragsteller - Parteivertreterkennziffer (ASPVKEZI)

Diese Art der Kennziffer eignet sich für Teilnehmer mit ständiger anwaltschaftlicher Vertretung bzw. für Parteivertreter mit Dauermandat eines bestimmten Mandanten.

In einer ASPVKEZI sind sowohl alle Daten des Antragstellers einschließlich evtl. erforderlicher gesetzlicher Vertreter und alle Angaben zum Parteivertreter des Antragstellers verschlüsselt. In diesen Fällen darf ein Mahnbescheidsantrag keine weiteren Datensätze für Antragsteller/Parteivertreter enthalten. Die Daten werden aufgrund der Kennziffer beim Mahngericht nachgelesen und für die weitere Bearbeitung zugesteuert. EDA-Teilnehmer ist in diesem Falle der Antragsteller, alle EDA-Nachrichten laufen über ihn, alle schriftlichen Nachrichten werden an den Parteivertreter gesandt.

Der Teilnehmer oder der Parteivertreter muss eine Abbuchungsermächtigung für die anfallenden Gerichtskosten abgeben.

8.4.4
Einreicherkennziffer (EKEZI)

Die Einreicher-Kennziffer wird zusätzlich zu einer Teilnehmer-Kennziffer vergeben, wenn die EDA-Abwicklung nicht über den Antragsteller oder den Parteivertreter, sondern über Dritte (z.B. Service-Rechenzentrum) erfolgen soll. Auch ein Parteivertreter, der mehrere EDA-Teilnehmer (Antragsteller) unter der Verwendung der ASKEZI bzw. ASPVKEZI vertritt und deren Daten auf einem Datenträger einreichen bzw. erhalten möchte, kann eine EKEZI beantragen.

Die Angaben zur Einreicher-Kennziffer sind keine Parteibezeichnung und erscheinen daher weder auf dem Mahnbescheid noch auf dem Vollstreckungsbescheid.

8.4.5
Kollision mehrerer Kennziffern

In einem Antragssatz ist es möglich, dass mehrere Kennziffern verschiedener Art aufeinandertreffen, z.B. dann, wenn ein PV mit PVKEZI einen Antrag stellt und dabei einen Antragsteller vertritt, dem eine ASKEZI zugeteilt wurde. 

In diesen Fällen ist von folgender Hierarchie auszugehen:

A) Parteiangaben:

Als Partei wird stets die unter der ASKEZI verschlüsselte Partei dargestellt, evtl. Anga​ben aus einer EKEZI erscheinen nicht.

B) Adressaufbereitung:

Als Empfänger einer Sendung des Gerichts werden zunächst die Informationen aus einer EKEZI übernommen, dann diejenigen aus einer PVKEZI und schließlich die aus einer ASKEZI. Bei der ASPVKEZI gehen die Angaben bezüglich des PV vor denen des AS.

C) Bankeinzug:

Hier gilt dasselbe wie oben, unter B).

8.4.6
Kennzifferverwendung im EDA

8.4.6.1
AA-Satz

EKEZI (Einreicherkennziffer)

A)
zugelassen:

ASKEZI, PVKEZI


nicht zugelassen:
ASPV-KEZI

B)
innerhalb einer physischen Datei müssen alle logischen Dateien in den AA-Sätzen identische EKEZI haben.

C) 
bei Verwendung einer EKEZI wie Buchstabe B) können die Kennziffern im Feld 'KEZI' in den AA-Sätzen einer physischen Datei unterschiedlich sein.

AS-KEZI, PV-KEZI

A) 
zugelassen: ASKEZI, PVKEZI, ASPVKEZI

B)
innerhalb einer physischen Datei müssen alle logischen Dateien in den AA-Sätzen identische Kennziffern haben, Ausnahme: gleichzeitige Verwendung einer EKEZI, vgl. oben, Ziff. C.

8.4.6.2
KS-Satz und AS-/PV-Datensatz

Die Eintragungsmöglichkeiten richten sich nach den Angaben

im AA-Satz. Es ergeben sich folgende Kombinationen:

              1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12

              ----------------------------------------------

   AA-Satz    A   A   A   A   P   P   P   P   AP  AP  AP  AP

   KS-Satz    A   P   AP  -   A   P   AP  -   A   P   AP  -

   ---------------------------------------------------------

   zulässig   N   J   N   J   J   N   *   J   N   N   N   J

   AS-Satz        N       N   N       N   **              N

   PV-Satz        N       J   N       N   N               N

Erläuterungen:

   A = ASKEZI, P = PVKEZI, AP = ASPV-KEZI

   N = Nein, J = Ja

   * = nur, wenn beide PVKEZI identisch, sonst Nein

  ** = Nein bei Rechtsanwalt in eigener Sache, sonst Ja

9
EDA-Parameter

9.1
Ausbaugrad

Welche Antragsarten vom Antragsteller bei Gericht eingereicht werden können, ist unabhängig vom Ausbaugrad. Der Ausbaugrad steuert ausschließlich die Ausgabeart der Mitteilungen des Gerichts an den EDA-Teilnehmer. Sofern für eine bestimmte Mitteilungsart ein EDA-Ausbau​grad vorgesehen ist, erhält der Teilnehmer die Mitteilungen dieser Kategorie im Wege des Datenaustausches, ansonsten schriftlich.

Für folgende Nachrichten kann ein Ausbaugrad vereinbart werden:

00
Antragsteller erhält keine Nachricht über EDA

01
Erlassnachricht/Kostenrechnung Mahnbescheid

02
Zustell-/Nichtzustellnachricht MB

04
Erlassnachricht/Kostenrechnung zu VB

08
Widerspruchsnachricht

16
Zustell-/Nichtzustellnachricht VB

32
Abgabenachricht

64
Monierungen (MB, NEMB, VB, NEVB)

Durch die angegebene Numerierung wird dem Teilnehmer ermöglicht, für ganz bestimmte Nachrichten den Rücklauf im EDA zu vereinbaren. Der vom Teilnehmer gewünschte Ausbau​grad muss im Antrag auf Erteilung einer Kennziffer (vgl. oben) angegeben werden, spätere Änderungen sind möglich.

Beispiel:

Der Antragsteller wünscht folgende Nachrichten im EDA zu erhalten :


- Kostenrechnung MB


- Zustell-/Nichtzustellnachricht MB


- Widerspruchsnachricht

Der anzugebene Ausbaugrad errechnet sich daher wie folgt:

  Kostennachricht MB




= Ausbaugrad 01

  Zustellungs-/Nichtzustellungsnachricht MB
= Ausbaugrad 02

  Widerspruchsnachricht



= Ausbaugrad 08

______________________________________________________

  anzugebener Ausbaugrad (Summe der Einzelausbaugrade) =   11

Da die Einzelausbaugrade in 2-er Potenzen numeriert sind, lässt sich der gewünschte Aus​baugrad, gezielt abgestimmt auf bestimmte Nachrichten des Gerichts, stets eindeutig errech​nen. Umgekehrt lässt sich aus dem angegebenen Ausbaugrad eindeutig ermitteln, welche Nachrichten der Teilnehmer im EDA zu erhalten wünscht.

Der vom Teilnehmer gewünschte Ausbaugrad muss im Antrag auf Erteilung einer Kennziffer (vgl. oben) angegeben werden, spätere Änderungen sind möglich.

Nachrichten, die nicht im angegebenen bzw. bei dem Gericht hinterlegten Ausbaugrad ent​halten sind, erhält der Teilnehmer stets schriftlich.

9.2
Einzugsermächtigung

Für alle Teilnehmer am EDA, die nicht kosten- oder gebührenbefreit sind, ist weitere Voraus​setzung zur Teilnahme am EDA in jedem Falle die Teilnahme am Bankeinzugsverfahren für die anfallenden Gerichtskosten (die Kosten für die Durchführung des streitigen Verfahrens werden dabei aber nur auf Antrag (EDA Satzart 29) eingezogen).

Die Abbuchungsermächtigung mit den entsprechenden Kontoangaben ist dem Antrag auf Erteilung einer EDA-Kennziffer beizufügen. Die Daten werden dann unter der erteilten Kenn​ziffer wie angegeben hinterlegt. Auch hier sind nachträgliche Änderungen möglich, nicht jedoch der Widerruf der Abbuchungsermächtigung unter Beibehaltung der Teilnahme am EDA. Wird die Abbuchungsermächtigung widerrufen, so erlischt auch die Zulassung zum EDA.

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist zu dem Zeitpunkt, an dem der Teilneh​mer erstmals kostenauslösende Anträge bei Gericht in Wege des EDA einreicht, für eine genügende Deckung des Kontos zu sorgen, das er unter seiner Kennziffer angegeben hat.

9.3
Zulassung zum EDA

9.3.1
Zulassungstest

Zur Vermeidung von Fehlern im EDA muss vor der Zulassung eines Teilnehmers für jede gewünschte Antragsart ein Test durchlaufen werden.

Die Testdauer für Teilnehmer, die eine Standardsoftware nutzen, beträgt etwa zwei Wochen. Der Test kann verlängert werden, wenn die Umstände dies erfordern. Die Testdauer für Teilnehmer, die eine eigenprogrammierte Software nutzen, wird individuell für jeden Einzelfall festgelegt. 

Die Anzahl der einzureichenden Testfälle wird vom Amtsgericht Hamburg im Einzelfall festge​setzt. Bei den Testfällen muss es sich um Testdaten handeln, d.h. die Straßen​namen, Hausnummern und die dazu korrekt zugeordneten Städtenamen und Postleit​zahlen müssen tatsächlich existieren. Bei den Vor- und Zunamen der Schuldner muss es sich um Fanta​sienamen handeln, d.h. etwa unter diesem Namen existierende Personen dürfen keinesfalls unter der angegebenen Adresse wohnhaft sein. Dass es sich bei den übermittelten Daten um Testdaten handelt, muss aus datenschutzrechtlichen Gründen von den Testteilnehmern schriftlich zugesichert werden.

Die Mahnbescheidsanträge der Testfälle können alle unter Zf. 5.3 genannten Sonderzeichen enthalten. Sie müssen jedoch in einem oder in mehreren Datensätzen die folgenden Sonder​zeichen enthalten: ä, ö, ü, ß.

Bereits im Testverfahren muss die beim jeweiligen Amtsgericht beantragte Kennziffer zugeteilt sein, diese spezielle Kennziffer darf ausschließlich im EDA verwendet werden. Während der Testphase wird ein enger Kontakt zwischen Amtsgericht und Teilnehmer gepflegt, um ggf. auftretende Unstimmigkeiten klären zu können.

Werden nach der Zulassung Programme zur Erstellung der Gerichtsdaten oder Datenbe​stände, aus denen Gerichtsdaten erstellt werden, beim Teilnehmer geändert, so wird emp​fohlen, zunächst einen kleinen Bestand zum Testen vorzulegen, damit Massenfehler schon im Vorfeld vermieden werden.

Solange sich der Teilnehmer im Teststadium befindet, sind die Datenübertragungen mit dem Amtsgericht Hamburg abzustimmen. Eine Übertragung zu Testzwecken darf nur erfolgen, wenn die Übertragung vorher dem AG Hamburg angekündigt wurde. Diese Maßnahme ist notwendig, da sonst eine Testdatei in die Produktion gelangen könnte. Die Maßnahme dient also der gegenseitigen Sicherheit in Bezug auf Abgrenzung zwischen Test- und Produktionsbetrieb.

9.3.2
Zulassung

Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase erhält der Teilnehmer die formelle Zulassung zum EDA durch den Präsidenten des Amtsgerichts Hamburg. Die Zulassung wird im in der Zulassung benannten Umfang unbegrenzt erteilt. Sie kann bei Verstößen gegen die Regelun​gen in diesem Papier jederzeit widerrufen werden.

Die Zulassung enthält Angaben darüber, welchen Ausbaugrad der Teilnehmer erhält. Eine über diese Zulassung hinausgehende Teilnahme am EDA ist nicht gestattet. Soll das Anwen​dungsgebiet erweitert werden, so ist dies dem Amtsgericht schriftlich anzuzeigen, für die gewünschten Erweiterungen ist dann erneut ein Test durchzuführen.

Bitte beachten Sie, dass die Zulassung bei einem bestimmten Gericht einen Teilnehmer nicht automatisch berechtigt, bei jedem anderen Gericht, welches das automatisierte Mahnverfah​ren eingeführt hat, am EDA teilzunehmen. Die Zulassung ist, soweit der Teilnehmer überhaupt bei mehreren Gerichten am EDA teilnehmen will, bei jedem Gericht gesondert zu beantragen und zu testen.

9.3.3
Updates der Anwendersoftware nach Zulassung

Anwender, die nach ihrer Zulassung zum EDA beabsichtigen, die Struktur ihrer Daten zukünf​tig zu ändern (z.B. durch Benutzung von Updates der Anwendersoftware), sind verpflichtet, dieses vorher derjenigen Stelle mitzuteilen, die die Zulassung erteilt hat. (s. Zf. 8.1)

10
Anlieferungstermine für Antragsteller / Einreicher

Eine Zuteilung von festen Anlieferungsterminen bleibt vorbehalten.

Für DFÜ-Übertragungen ist generell eine maximale Dateigröße von 1 Megabyte vorgegeben. Bei einer fixen Satzlänge von 128 Bytes können daher maximal ca. 8.150 Einzelsätze (entspricht ungefähr 1.000 Mahnbescheidsanträgen) in einer Übertragung enthalten sein.
Diese  Einschränkung gilt für die ProfiMahn-Version1. Bei der Folgeversion gibt es keine Dateigrößenbeschränkung mehr.

Um die Tagfertigkeit der Bearbeitung Ihrer Anträge zu gewährleisten, ist es notwendig, dass Ihre elektronischen Daten bis 10:00 Uhr in der Mahnabteilung des Amtsgerichts eingehen.

Zeitlich danach eingehende Daten können aus produktionstechnischen Gründen unter Berücksichtigung des tatsächlichen Eingangsdatums erst am folgenden Werktag verarbeitet werden.

10.1
Eingangszeitpunkt

Durch Einsatz der Verschlüsselungstechnik ändert sich die tatsächliche Position des digitalen Antrages innerhalb der Übertragungsdatei. Erst mit Entschlüsselung beim Amtsgericht wird die originale Reihenfolge wiederhergestellt.

Fehler beim Datenübersand fallen in den Verantwortungsbereich des Teilnehmers, da das Mahngericht nur vollständige Einsendungen entschlüsseln kann.

Für den Eingangszeitpunkt bedeutet dies, dass ein Antrag erst dann eingegangen ist, wenn die Sendung, mit der der Antrag gestellt wird, vollständig abgeschlossen ist. Dies ist insbesondere bei datumsübergreifenden Sendungen zu beachten. 

Maßgebliches Datum ist das Systemdatum des Empfangsservers des Amtsgerichts Hamburg.

Als Empfangsserver dient der jeweils vom Amtsgericht Hamburg als OSCI-Intermediär genutzte Server. Der Teilnehmer erhält eine Empfangsbestätigung, sobald der Antrag dort eingegangen ist.

Über das Ergebnis der formalen Antragsprüfung erhält der Teilnehmer ein Verarbeitungsprotokoll.

10.2
Bearbeitungsfristen des Gerichts

Die im EDA gestellten Anträge werden in der Mahnabteilung des Amtsgerichts Hamburg regelmäßig mit der nächsten Tagesproduktion verarbeitet. Die Mahnabteilung wird sich jedoch vorbehalten, sofern dies aus organisatorischen oder technischen Gründen notwendig wird, Eingänge erst zu späteren Zeitpunkten zu verarbeiten. Am Eingangsdatum ändert dies jedoch nichts.

Die vom Amtsgericht erstellten Nachrichten sollen vom EDA-Teilnehmer umgehend verarbeitet werden. Für nicht verarbeitete Nachrichten kann nur innerhalb von 4 Wochen Ersatz vom Amtsgericht angefordert werden.

10.3
Auslieferungstermine für Antragsteller / Einreicher

Die Mitteilungen/Nachrichten werden beim Amtsgericht den Teilnehmern grundsätzlich einmal pro Woche auf dem von ihnen bestimmten Transportweg zugeleitet.

10.4
Nicht - EDV - Fälle

Im Mahnverfahren müssen aus Gründen der Verfahrenskontrolle oder aus technischen Gründen einzelne Verfahren von Anfang an oder im weiteren Verfahrensablauf von der maschinellen Bearbeitung ausgenommen werden. Ob ein Verfahren bei Gericht nichtmaschinell bearbeitet wird, ist, wie beim Aufbau der GNR beschrieben, an einem dem Aktenzeichen des Gerichts angefügten ' N ' (N-EDV-Fall) erkennbar.

Der Teilnehmer kann Anträge in solchen Verfahren aber nach wie vor im EDA stellen, ausgenommen sind lediglich

-Antrag auf Durchführung des streitigen Verfahrens,

-Antrag auf Einzug der Prozessgebühr.

Jedoch erhält der Teilnehmer unabhängig vom Ausbaugrad bei Vorliegen eines NEDV-Falles alle Nachrichten des Gerichts schriftlich.

11
Schlussbemerkungen

11.1
Änderungen

Änderungen der Ablauforganisation, der Datensatzbeschreibungen usw. bleiben ausdrücklich vorbehalten. Sollten Änderungen eintreten, so werden diese den Teilnehmern rechtzeitig bekanntgemacht.

11.2
Computerviren

Die von den Antragstellern eingereichten Dateien werden vor der Verarbeitung auf Viren untersucht. Wird ein Virenbefall festgestellt, werden die eingereichten Daten nicht verarbeitet.

11.3
Haftungsausschluss

Das Amtsgericht Hamburg schließt – soweit gesetzlich zulässig – alle Haftungs- und Gewährleistungsansprüche der Beteiligten wegen eventueller Schäden durch Datenverlust oder Computerviren aus.

11.4
Kein Anspruch auf Teilnahme am EDA

Alle Anträge auf Teilnahme an dem elektronischen Datenaustausch werden durch das Amtsgericht Hamburg sorgfältig geprüft. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht jedoch nicht.

11.5
Datenschutz

Aus Sicht des Hamburger Datenschützers gibt keine Bedenken bezüglich dieses Verfahrens.

12
Anlagen

12.1
Anmerkungen zu den Anlagen

Die Anlagen sind diesem Konditionenpapier nicht beigefügt. Sie sind jedoch Bestandteil der Zulassung und können Interessenten, die beabsichtigen am EDA teilzunehmen, auf Anforderung gesondert zur Verfügung gestellt werden.

In diesen Anlagen befinden sich die detaillierten Satzbeschreibungen (z.B. Feldlänge, Feldbelegung, Feldtyp etc.) für alle im EDA möglichen Satzarten. Die auf dem Markt befindliche Standardsoftware mit Schnittstelle zum Stuttgarter Mahnverfahren ist gehalten, diese Satzbeschreibungen genau einzuhalten. Der jeweilige Endanwender darf diese Software nach den Lizenzabkommen ohnehin nicht verändern. Deswegen sind die Anlagen grundsätzlich auch nur für diejenigen Anwender von Interesse, die ihre Software selbst programmieren. 

12.2
Verzeichnis der Anlagen (werden bei Bedarf nachgeliefert !)
1. 
Anlage A 
= Dateivorsatz

2. 
Anlage B 
= Dateinachsatz

3. 
Anlage C 
= Mahnbescheidsantrag

4. 
Anlage D 
= Neuzustellungsantrag zum Mahnbescheid

5. 
Anlage E 
= Vollstreckungsbescheidsantrag

6. 
Anlage F 
= Neuzustellungsantrag zum Vollstreckungsbescheid

7. 
Anlage G 
= Monierung / Monierungsantwort

8. 
Anlage H 
= Antrag Einzug 2. Prozesskostenhälfte und Abgabe

9. 
Anlage K 
= Kostennachrichten

10. 
Anlage L 
= Zustellungs-/Nichtzustellungsnachrichten

11. 
Anlage M 
= Abgabenachricht

12. 
Anlage N 
= Widerspruchsnachricht

� Zu den Anlagen: Vgl. Zf. 12.1 „Anmerkungen zu den Anlagen“


� Zu den Anlagen: Vgl. Zf. 12.1 „Anmerkungen zu den Anlagen“


� Zum Ausbaugrad: vgl. Zf. 9.1


� Zu den Anlagen: Vgl. Zf. 12.1 „Anmerkungen zu den Anlagen„


� Zu den Anlagen: Vgl. Zf. 12.1 „Anmerkungen zu den Anlagen„


� Zu den Anlagen: Vgl. Zf. 12.1 „Anmerkungen zu den Anlagen„


� Reihenfolge wie in der Anlage C (Zu den Anlagen vgl. Zf. 12.1)


� Reihenfolge wie in der Anlage D (Zu den Anlagen vgl. Zf. 12.1)


� Zu den Anlagen: Vgl. Zf. 12.1 „Anmerkungen zu den Anlagen„


� Reihenfolge wie in der Anlage E (Zu den Anlagen vgl. Zf. 12.1)








